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Einleitung 

A. Problemstellung 

Der Erbschaftsteuer  beziehungsweise dem Erbschaftsteuergesetz  wird seit 
jeher in der Rechtsprechung1 und Literatur2 eine starke Anbindung an das 
Zivilrecht nachgesagt. Diese Anbindung wird plakativ in Formeln wie „die 
Abhängigkeit des Erbschaftsteuergesetzes vom Zivilrecht" oder „die Maß-
geblichkeit des Zivilrechts für das Erbschaftsteuergesetz" gefaßt. Ein derar-
tiges Verständnis von der Erbschaftsteuer  liegt insbesondere darin begrün-
det, als die steuerpflichtigen Tatbestände der Erwerbe von Todes wegen 
nach §§ 3 ff.  ErbStG und der Schenkungen unter Lebenden nach § 7 
ErbStG entsprechenden zivilrechtlichen Rechtsinstituten und Tatbeständen 
der Vermögensnachfolge nachgebildet sind oder hierauf aufbauen. Direkte 
Verweisungen auf Normen des bürgerlichen Rechts (z.B. § 1922 BGB) und 
die häufige Verwendung zivilrechtlich vorgeprägter Normbegriffe  verstär-
ken den Eindruck einer in der Gesetzessystematik des Erbschaftsteuergeset-
zes unmittelbar angelegten Rückanknüpfung an Regelungsbereiche des 
Zivilrechts. 

Wird das Erbschaftsteuergesetz  jedoch auf diese Weise in die Nähe zivil-
rechtlicher Regelungen gebracht, ist die Auseinandersetzung mit einem der 
sensibelsten Problemfelder  der Steuerrechts Wissenschaft unumgänglich3: 
dem Verhältnis des Steuerrechts als Teil des öffentlichen Rechts zum bür-
gerlichen Recht. Eine klare Abgrenzung der beiden Rechtsgebiete voneinan-
der erfordert  bereits die regulative Aufgabe, die ihnen als Instrumente der 
Gesamtrechtsordnung zukommt. Das bürgerliche Recht regelt in einem Ver-
hältnis der Gleichordnung den Interessenausgleich privater Belange. Das 
öffentliche  Recht hingegen erfaßt in einem Über-Unterordnungsverhältnis 
die Beziehung des Einzelnen zum Staat und seinen Institutionen. Diese 
unterschiedlichen Zielrichtungen verleihen den einzelnen Gesetzen ein 
eigenständiges Wesen mit spezifischen gesetzespolitischen Wertungen, die 

1 Vgl. u.a. BFH vom 30.06.1960 - H R 254/57 U - BStBl. III 1960, S. 348 
(349); vom 15.10.1997 - H R 68/95 - BStBl. II 1997, S. 820 (822). 

2 Vgl. Crezelius , Erbschaft-  und Schenkungsteuer in zivilrechtlicher Sicht, 
S. 36f.; Meincke , ErbStG, Einführung Rn. 7; Moench  in: Moench, ErbStG, Einfüh-
rung Rn. 55; Troll  in: Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, § 1 Rn. 6. 

3 Vgl. hierzu Meincke , StuW 1992, S. 188 (189). 
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nicht zuletzt in den Bedeutungsgehalt der jeweiligen Normbegrifflichkeiten 
Eingang finden. Der These von der Maßgeblichkeit des Zivilrechts für das 
Erbschaftsteuergesetz muß somit in seiner Allgemeinheit bereits in Hinblick 
auf eine abgestimmte Gesamtrechtsordnung mit Vorsicht begegnet werden. 

In den Worten von Jakob  bewegt sich ein Steuerpflichtiger  „in einer 
durch das Zivilrecht geprägten Lebenswirklichkeit"4. Gleichwohl besteht 
angesichts der verfassungsrechtlichen Dimension des Verhältnisses des 
Steuerrechts zum bürgerlichen Recht ein dictum des BVerfG vom 
27.12.19915, wonach beide Rechtsgebiete gleichrangig nebeneinander 
bestehen und ein Primat oder eine Ordnungsfunktion des Zivilrechts für die 
Gesamtrechtsordnung - und damit auch für das Steuerrecht - nicht anzuer-
kennen sind. Warum, so fragt man sich angesichts dieses verfassungsrecht-
lichen Ausspruchs, wird auch heute noch die allgemeine Maßgeblichkeits-
these vertreten? 

Die Gründe hierfür  liegen weniger auf verfassungsrechtlicher  als auf ein-
zelgesetzlicher Ebene und begegnen dem Rechtsanwender in der Praxis bei-
nahe bei jeder Norm des Erbschaftsteuergesetzes.  Wie bereits eingangs 
erwähnt, bauen entscheidende Tatbestände des Erbschaftsteuergesetzes auf 
bürgerlich-rechtlich und damit formal geregelten Tatbeständen, Rechtsinsti-
tuten und der Begriffswelt  des Zivilrechts auf6. Vergegenwärtigt sich der 
Rechtsanwender das gleichrangige Verhältnis von Zivil- und Steuerrecht, 
analysiert er aber gleichzeitig die erbschaftsteuerlichen Normen nach ihren 
Zielrichtungen und der angewendeten Gesetzestechnik, stellt sich ihm 
unweigerlich folgende Frage: Welche gesetzlichen Wertungen haben in den 
Prozeß der Suche nach den Bedeutungsgehalten erbschaftsteuerlicher  Norm-
begriffe  Eingang zu finden und welche Bedeutung ist dabei der gesetzessy-
stematischen Rückanknüpfung an Bereiche des Zivilrechts beizumessen? 

Die Tauglichkeit der Maßgeblichkeitsthese als ergebnisorientiertes Krite-
rium eines Auslegungsprozesses ist somit auch auf einzelgesetzlicher Ebene 
Bedenken ausgesetzt7. Denn nach dem allgemeinen methodologischen 
Ansatz8 - bestätigt durch das BVerfG in seiner Entscheidung vom 
27.12.19919 - ist ein Normbegriff  vorrangig als Begrifflichkeit  des Geset-
zes auszulegen, mit dem sich ein Rechtsanwender unmittelbar konfrontiert 
sieht. Bei jedem Gesetz, das Rückanknüpfungen- an andere Rechtsgebiete 

4 Siehe Jakob , Einkommensteuer, § 2 Rn. 38. 
5 Vgl. BVerfG vom 27.12.1991 - 2 BvR 72/90 - BStBl. II 1992, S. 212 (213). 
6 Vgl. Kapp , Schwerpunkte des Erbschaft-  und Schenkungsteuerrechts, S. 5; 

Meincke , ErbStG, Einführung Rn. 7; Tipke/Lang , Steuerrecht, § 13 Rn. 106. 
7 Vgl. Meincke , ErbStG, Einführung Rn. 7; Tipke/Lang , Steuerrecht, § 13 

Rn. 104, 106; Troll  in: Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, § 1 Rn. 6. 
8 Vgl. hierzu Tipke/Lang , Steuerrecht, § 1 Rn. 19. 
9 Vgl. BVerfG vom 27.12.1991 - 2 BvR 72/90 - BStBl. II 1992, S. 212 ff. 
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oder Einzelgesetze aufweist, ist erst durch eine Auslegung zu ermitteln, ob 
und inwieweit die anzuwendende Norm Wertungen und Regelungsgehalte 
einem anderen Rechtsgebiet entnimmt. Für die Auslegung des Erbschaft-
steuergesetzes bedeutet dies: Die Maßgeblichkeitsthese macht eine steuer-
lich motivierte Auslegung unter diesen Vorgaben nicht obsolet, sondern 
kann allenfalls deren mögliches Ergebnis umschreiben. 

Mit Einführung des § 13a ErbStG durch das Jahressteuergesetz 1997 
vom 20.12.199610 hat das Problem der strukturellen Abhängigkeit des Erb-
schaftsteuergesetzes von anderen Gesetzen eine weitere Dimension erfah-
ren. Denn in bekannter Weise enthält diese Norm zur erbschaftsteuerlichen 
Privilegierung unternehmerisch gebundenen Vermögens weitreichende Ver-
weisungen auf Tatbestände des Ertragsteuerrechts (z.B. § 15 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 EStG) und verwendet in großem Umfang zur Umschreibung einzelner 
Sachverhalte ertragsteuerlich vorgeprägte Begriffe 11. 

Die hergebrachte These von der Maßgeblichkeit des Zivilrechts muß 
somit nicht zuletzt durch die angeführte Entscheidung des BVerfG und die 
Fortentwicklung des allgemeinen methodologischen Ansatzes relativiert 
werden. Gleichzeitig sind die Auswirkungen der strukturellen Abhängigkei-
ten vom Ertragsteuerrecht auf den erbschaftsteuerlichen Auslegungsprozeß 
nahezu ungeklärt12. Es sind bislang in der Rechtswissenschaft oder Recht-
sprechung noch keine allgemeinen Kriterien entwickelt worden, mittels 
derer der allgemeine methodologische Ansatz in Hinblick auf das Verhält-
nis des Erbschaftsteuergesetzes zum Zivil- und Ertragsteuerrecht einheitlich 
für sämtliche Normgruppen ausgefüllt werden kann. Die Ermittlung dieser 
einheitlichen Kriterien als allgemeiner Auslegungsrahmen ist Ziel der fol-
genden Untersuchung. 

B. Untersuchungsgegenstand 

Untersuchungsgegenstand der Arbeit ist der Erkenntnisprozeß der Ausle-
gung im Erbschaftsteuergesetz  sowie das gesetzessystematische Spannungs-
verhältnis zwischen dem Erbschaftsteuergesetz  und dem Zivil- und Ertrag-
steuerrecht im Lichte des allgemeinen methodologischen Ansatzes. 

Es werden die verfassungsrechtlichen Rahmenvorgaben der Erbschaft-
und Schenkungsteuer, deren Gesetzeszweck beziehungsweise allgemeine 

10 BGBl. I 1996, S. 2049. 
11 Vgl. Jülicher  in: Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, § 13a Rn. 244, 250ff.;  Schulz, 

Erbschaftsteuer,  Schenkungsteuer, S. 388. 
12 Es wurden lediglich vereinzelt Versuche unternommen, das Problem zu um-

schreiben und einer - mitunter wenig dogmatischen, so doch praxisorientierten -
Lösung zuzuführen, vgl. hierzu Jülicher  in: Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, § 13a 
Rn. 244, 251; Schulz,  Erbschaftsteuer,  Schenkungsteuer, S. 388. 


